
Zu der eleisclten Inschrift aus Olympia No. 362
(Roehl lGA. 112).

Die in vielfaoher Hinsicht Uheraus wichtige eleische Bronze­
urkunde, welohe im Februar 1880 zu Olympia gefunden wlll'de,
ist nach ilu'er ersten Beltanntmaclmng duroh KirchllO:ff in der
Archäologischen Zeitung XXXVIII, S. 66.ff. in Bd 35 (1880)
dieser Zeitschrift S. 578-585 von H. L. Ahreus einer eingehen­
lIen Betrachtung unterzogen worden, welcher Bticheler S. 632
einige fördernde Nacllträge angehängt hat. Von hier ist ein
wesentlicller Thail der Erklärung in die Inscriptiones Graeoae
antiquiflsimae ed. H. Roehl No. 112 p. 39 übergegallgen. Um so
mehr scheint es gerechtfertigt, einen Aufsatz Thaodor Bergk's,
weloher kurz vor seinem Tode Ahrens' und Bücheler's Erör­
terungen zn berichtigen versucht hat, aus den nachgelassenen
Papieren, die zn einem gewissen TlleUe meinen Händen anver­
traut sind, an dieser Stelle zu \reröffentlichen, obwohl bedauer­
lioher Weise iIl der Mitte eine empfindliohe Liioke bleibt.

Berlin. Gustav Hinriehs.

Z. 1 nimmt Kirchhoff ein leiohtes Vß1'sehen des Graveurs
(Km für Kin) an und solueibt KaTTauTo, wogegen Al1rells mit
Grund einwendet, dieses < desgleiohen' erscheine sehr überflüssig;
aber Ahrens' Vorschlag olme Aenderung der Ueberlieferung : Kat
Tau..w d. i. Kat Ta WJTW ist entschieden abzuweisen. Nach Ahrens
8011 dies den m1T6~ mit seiner Familie o(ler auoh nur die Familie
bezeichnen, und so glaubt Ahrens auoh den dritten Begriff der
Familie (otKO~) neben der Phratrie und dem Geschleoht gewonnen
zu haben. Allein m1T6~ weist bekanntlich immCl' auf eine vorher
bezeiclmete Person zuriiek, von welcher keine Spur vorllanden
ist, während die von Ahrens angezogene lakonhlOhe Urkunde
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[IGA. 88] sich dure1laus coneet ausdrückt: aVe911KE AtcrX(p)iov
>A1TElp6Ta~ noolöiivl 'HpaKXtjibav atlT()v Kai TaUT<)!.

1 Ahrens citirt die Compilation von Cauer, DeI. Insor. GI'. 4, der
dazu die sinnlose Bemerkung macllt, aUTov stehe statt a (, 'I' 6 v. Auch
Kirchhoff's Besprechung im Hermes III 449 ist ungenügend; ich werde
ein anderes Mal darauf zurüokkommen. Aber auch Ahrens' Erklärung
'ihn und seine Familie', das soll wohl lloissen 'se.ine J{inder" ist
unzuHissig. Die Weihung des Herakleidas an den taenarischen Poseidon
ist nur eine Form der Freilassung; Sklavenehen waren in Gl"iech(,nland
zwar mit ErInubniss der Herren zulässig, aber der ungebundene Verkehr
der beiden Geschlechter viel häufiger; die ausseI' der Ehe erzeugten
Kinder folgten der Mutter: in Freilassungsurkundan wird, so viel ich
weiss, immer auch der Name des Kindes angegeben; er durfte auch
hier nicht fehlen, selbst wenn die Ehe von SeiLen des Freilassers an­
erkannt war. Vielinehr muss man unter 'rauTo in der lakonischen
Urkunde das Gut des Unfreien verstehen; deutlicher drückt
sich eine lokrische Urkunde (Cauer 92) aus, welche mehreren Personen
Kai aUTotl,; Kai XPlJI,lUT€O'll'l Sicherheit zu Wasser und Lande, im Krieg
und Frieden gewährleistet. Auf die delphische Urkunde (Wescher 1),
.welche Privilegien a(mjJ Kai TOle; aUToO gewährt, durfte sich Ahrens
nicht berufen; TOll,; darf hier nicht als Neutrum gefasst werden; die
übliche Formel ist atmjJ Kai TOle; ~.K'f6Vot<; oder aUTljJ Kai TOll,; alJTOO
€KrOV01e;, die eleische Urkunde für Damokrates hat aUTov Kai revol,;.
Wer mit Ahrens Kai TauToO schreibt, muss nöthwendig anneHmen, dass
vorher eine bestimmte Persönlichkeit genannt war, also beispielsweise
1m.! YEVElXV (<fliAUJVOI,;) Kai 'rauToO. Aber dies streitet mit dem unan­
tastbaren. Satze des griechischen Staatsrechtes, dass das Gesetz das
Allgemeine regelt, nicht bloss für einen einzelnen Fall oder eine einzelne
Person gilt: und dass diese FjJlhpa ein Gesetz, nicht ein Psephisma
ist, wird niemand in Zweifel ziehen. Wollte man aber, um den Cha­
rakter des Gesetzes zu wahren, im Eingange den Ausfall eines Satzes
annehmen, wie: 'wenn einer einen durch Zauberkünste ge­
todtet oder geschädigt hat', alsdann würde der Sprachgebrauch',
EKE!.VOU (Tflvou) statt aUToO verlangen; 50 in der alten Inschrift von Teos
[IGA. 497] 5C>T!<; .. atr€190ilJ l] €traviO'TatTO ... atroAAua9at Kai aUTOV Kai
YEVOe; '1'0 KEivou, ebenso Z. 28, sowie Z. 40 K€'lvOV a1T6AAua6at Kai UUTOV \«1.1

yevol,;. In den drei Urkunden des Mau50los und Idricus zu Myll1sa (CIG.
II 2691) lautet Schlussformel regelmässig eEWAl1 y{v€oOm Kai aOTOV
Kai TOU<; EKElVOU trUVTCl~. Desgleichen in dem Solonischen Gesetze bei
Demosth. geg. Aristokr. 62; jedoch darf man sich nur an Demosthenes'
Relation halten; denn die eingelegte Stelle des Gesetzes ist eille unge­
schickte Restitution, der Ausdruck alne<; iJ passt fiir den Redner, nicht

das Gesetz. Dass diese Formel sich auoh am Schlusse der Inschrift
fand, welche einen Thei! des 1TjJtlhoe; äEUJv nach der Revision von 01.
92, 4 entI1ält [CIA. I 61], hat Kohler IIel'mes 11 36 richtig erkallnt.
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Z. 2 hat Abrells riohtig erkannt, dass cd tf), niollt (Xi te: zu
lesen 1 und dieser Satz mit der ersten Zeile zu verbinden ist;

ebenso hat er erkannt, {lass die hier erwälmten Opfer {ler Zau­

berei dienen, die Gesundheit und das Leben anderer zu schä­

digen bestimmt sind 2. Aber wenn Verbrechen dieser Art vor-

Obwohl von der vorletzten Zeile nur drei Buchstaben Ar -E erhalten
siml, lässt sich doch mit voller Sicherheit folgende Fassung gewinnen:
tav bU; ÜPXIlJV li Um(l'rl1<; TOV 9EullOV IlETAn(o)EU1~ li EUTXE1~, Kai aUTov
UT1l-tOV ElvCll Kai '1w.loa<; Kai Ta €KEfvou. Psephisma des fJemophantos
bei Andoc. de myst. 98 a:\l'r6v TE Kai TOU<; 'iw.loa<; TOU<; €KElVOU. Urkunde'
von Eresos (Cl\uer DeI. 128, A, 23) KClTapa:rov ~~tI-!EVCll Kul aihov Kai
Te.VO<; Ta K11VW. In dem Volksbeschlusse über die Absendung der KIel"
ucllen nach Brea [CIA. I 81] ergänzt Boeckh richtig, obschon aus einem
anderen Grnnde, EKdvou. Erst in jüngeren Urkunden kommt aiho<;; statt
EKEivo<; auf, so in dem Psephisma von Amphipolis eIG. II 2008; auch in
der Stiftungsurkunde des Ulmen Seebundes Z. {la mag diese ErgäJtlzttng
richtig sein, vgl. auch das Gesetz bei Demostb. gegen Neaera 52 (falls
die Fassung getreu überliefert ist). Ebenso schreibt Andoeides de myst.
74 'rOllTOU!; ~OEI Kai aUTou<;; Kai 'TOU<; EK Toirt'llJv dTij.lou<; €lvCJ.l.

1 In ähnlicher Weise habe ich bereits vor 40 Jahren in der älteren
Urkunde von Elis [IGA. 110], wo elie herkömmliche Erklärung durchaus
mit der Interpunktion der Inschrift streit,et, verbessert: d P X0 I OEKa
TOI, al on Tl MOll alTE FE'll'O!; alTE FdpTOV, I1Uv€av K' dMAot<;;. Nicht
die Bürger der beiden Staaten (ob Heraea genannt war, scheint mir
noch immer problematisch), sondern die Führer (principes) sollen nö·
tI1igenfalls zur Berathung hier (d. h. in Olympia) zusammentreten.
Uebrigens verweise ich noch auf Schol. 11. 0/, 7, wo I!Yj bYj durch j.l110E
erklärt wird mit der Bemerkung: AOKpoi 01 'll'po<;; TIJ 'ITaMlf XPwvTal
Tt'j'J Ti aVTI TOO €.

2 Den gleichen Ausdruck gebraucht Theokrit n 3 <piAov KaTa­
GUu0I.lUt dvopu, ebenso V 10 und 159. Ahrens schreibt an allen diesen
Stellen im Widerspruch mit allen Quellen KUTaOnUO/JU1, was in der
medialen Form überhaupt nnzulässig ist. Auch der Scholiast kennt keine
Variante, sondern die ganz richtige übergeschriebene Erklärung KaTa­
OlllJllJ wurde von einem Schreiber irrthlimlich als Variante ang'cilelllen
nnd mit yp. bezeichnet, ein hrthum, (leI' unzählige Mal vorkommt..
An dem letzten Verse hat Meineke allerdings nicht ohne Grund Au­
atoss genommen und sohreibt KUTE9u{fa f-ltV; weit einfachet' was ioh
vor vielen Jahren hergestellt habe, Ka'raGüoj.lal; die Vertausohung des
Praesens mit dem Futurum lag ganz nahe. Die mediale Form 11ezeugt
auoh Hesyoh. KQ:Ta9ul1Q:aetlt' I-!tlVTEUlJllcreat (lies l!aTEOallt oder I!tlT­
TavEuaul l ein sehr gewöhnlicher Fehler). Aber hat auoh.nooh
eine andere Glosse, welche genau mit dem KaT' tap' alluE1E der Insc11rift
stimmt: lCaTuOaUt, K(lTaKl'IAflaUt, KtlTaOOallt. Diese Glosse bezieht mall
unrichtig auf Alkman fr. 9b (wo vielmehr KaTaÜlJEI!; zu schreiben
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liegen, welche die' Angehiirige,n' Zll ahnden verpflichtet siml, so
kann diese Wah1'llebmung unmöglich auf die Genossen der Phratrie,
des Geschlechtes (der Familie) eine beruhigende Wirkung aus­
üben, wie Ahrens annimmt 1. DeI' Fehler liegt nothwendig in
dem unverständlichen KlXmXUTO; ich schreibe KlXt TlXUTO{)(V), in­
dem ich annehme, dass der letzte Buchstabe am Ende der Zeile
entweder verwisoht oder vom Graveur vergessen ist.

Mit mehr Recht konnte Ahrens sich auf einige Stellen des
Demosthenes berufen. In der Rede gegen Äristokrates 62 wird die
sanetio legis 'aus den <pOVtlc!X des Solon (Drakon) mitgetheilt und
dann vom Redner selbst wiederholt: 8~ &v dpxwv ft ibtwTl'J~ ai­
TlO~ ij TOV eEO-,..I.OV (1UTXuef}vat TovbE 11 /lETo.rrOtnCir,J aUTov, an­
/lOt;; EI1Tw Kat 01 rralbet;; Kat Ta €KEtVOU 2. Die g:leicheFormel
kehrt wieder in einem anderen Gesetze in der Rede gegen Meidias
113: dTIIlOC; E(1TW Kai ITlllbet;; KlXi Ta €Keivou. Die ;Erklärer
verstehen unter Ta EKdvou das Vermögen, und dass der Aus­
druck nicht nur auf Personen, sondern anch auf Xpl1/llXTo. an­
wenclbar war, das Gesetz des Solon (Drakon) bei DemoI3th.
gegen Anstokr. 44: Mv Tit;; Ttva TWV avbpo<p6vwv TWV E~eATJAUa6­

TWV, wV Ta Xpl1IJUm. ErrlttlJlX, rrepa öpou Üo.VVT,l 11 <pepT,I 11 dTT,I.
vgl. Meier de bOll. damn. 99 s. In dem Falle, weloher in (leI'

ist); ebenso wenig durfte man das fehlerhafte' Kl'tTl'tVTAl]l1CU a~s Photius
anführen, dagegen ist Kl'tTUOUl1(l,t in das synonyme KUTuOijlHu zu ver­
wandehl. Ebenso ist in der folgenden verwandten Glosse: KaT­
(,tU<JTrp;;' Kl'tTl'tOU(1Tn<; zu sohreiben; KaTUUl1Tl1<;' KaTa6uTl1<; in voller
Harmonie mit der Inschrift; doch lässt sicll auch Ka'l'l't9uO'Tr]<; recht­
fertigen (vgl. Hesych. 6u(1'('(I';;). Die Bemerkungen Lobeck's z. Soph. Aj.
S. 357 und Paralip. 432 sind mehrfach zu berichtigen.

1 Wenn Ahrens S. 581 'es wird bestimmt, dass ... der
Betroffene selbst eapp€lv solle, d. h. sich beruhigen und der Raolle
enthalten, indem sie die Bestrafung den Staatsbehörden überlassen'.
Aber 6apPEIv ist nicht gleichbedeutend mit l1TEPTE1V oder dTU11'aV;
angezogene Stelle Soph. EI. 173 edPP€l KTA. (d. h. sei Muthes,
denn Gott im Himmel lebt noch) spricht ent.schieden gegen diese Deu­
tung; und die Verweisung auf die staatliche Autotität, welche Ahrens
zwischen den Zeilen liest, musste klar ausgesprochen werden.

2 Es ist J.lETl't1TotnO'T,I, aon}e;; (so auch eine Hdschr.) zu lesen oder
vielmehr Kai aOTo<;, und auch die Interpunctioll in dem
eingelegten Gesetze zu berichtigen.

3 Man hat daher nicht nöthig mit Schäfer brtJ.l6O'la (oder 1TE1Tpa­
lJ6w) hinter 't'l'l EK€{VOU einzufügen. Nach (lem strengen Recht der
alten Zeit ist der Geächtete (lhlJ.lOe;;) nicht nur ehrlos, sondern auch

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XXXVIII. 34
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Midiana beruhrt wird, handelt es sicl1 um Besteclmng: der Schul­
dige wurde entweder lüngerichtet und sein Vermögen conflscirt,
oder in leichteren Fällen zu einer Ge1clbusse verurtheilt und
zugleich die Atimie über ihn verhängt. In dem Gesetze, was
bei Demosthenes eingefügt wird, ist offenbar die altherkömmliche
Formel beibehalten 1, ebenso in der sa'IWtia ~egis der lpOVIKa;

uber den Verurtheilten wird die Acht ausgesprochen und zugleich
ausgesprochen, dass auch sein Vermögen verfallen WolIte
man die Erklärung von Al1rens auf diese Formeln anwenden, so
wäre doch keine I'echte Uebereinstimmung zu denn da
hier 0\ lnxw€l;; vorangehen, würde Ta EKEIVOU die Nachkommen
im zweiten Grade, die Enkel, bezeiohnen; dann aber wäre Ta
TOUTUlV (0. 1. na(bUlv) der angemessene Ausclruck 2. Nur wenn

rechtlos,. jeder kann ihn ungestraft tödten; daher war l'tTII-lOo; l1o-Tw
gleichbedeutend mit vl'J'lTOIvd Te9vuTw, Demosth. Phil. BI 43. 44, und
rur lhlf..\ov €iVCll finclet sieh aueh d1T6hAUl16C1t aUTOV Kat TEvOo;, wie in
der Inschrift von Teos oder anderwärts eEWA1'] €lveX!. Ihre Häuser wur­
den niedergerissen, wie dies nooh in dem Prooesse gegen An­
tiphon und Genossen geschah; ihr Hab und Gut war schutzlos jedem
preisgegeben. Die spätere Rechtsordnung setzt daher in bestimmten
Fällen Confiscation des Vermögens fest und beschränkt die Atimie auf
die Entziehung der bürgerlichen Rechte. Indes, auch wo die Confis­
oation nicht ausgesprochen war, berührt die Atimie indirect das Ver­
mögen, insofern der rechtlose Mann {LUSSer Stande ist, sein Hab und
Gut gegen Beeinträchtigung zu schützen.

1 Wenn Andooides de myst. 74 dass in diesem Falle die
Atimie nur die Person (l1w/-la), nicht das Vermögen (Xfltlf..\llTa) treffe,
so hat er eben die damalige Gerichtspraxis vor Augen und spricht
von den leiohteren Vergehen dieser Kategorie, welche nioht mit Todes­
strafe und Confiscation gesühnt wurden. So verschwindet der schein­
bare Widerspruch, auf welohen Meier de bon. damno 115 hinwies; im
Attisohe.n Prooess von Meier und Sohoemann S. 352 ist das Strafver­
fahren bündig dargelegt. Wenn in dem Gebete vor jeder Volksver­
sammlung sowohl denen, die sioh bestechen liessen (Dinareh. g. Aristog.
16, Aristoph. Thesmoph. 344. 345. 359), als auch denen, die des Landes
Recht und Gesetz willkiirlich zu brechen suchen (Arist. 360), der Unter­
gang gewünscht wird, so stimmt dies durohaus mit den alten Gesetzes­
formeln bei Demosthenes. Die apal reichen offenbar über die Zeit der
Perserkriege hinauf; wenn anf Aristides' (Plut. Arist. 10) der
hoohverrätherisohen Verbindungen mit den Mederll ausdrücklioh ge­
da.~lIt wurde, so war dies ein Zusatz, veranlasst durch die Umtriebe
der Pisistratiden, s. Philipp's Brief (Demosth.) 7.

2 Umsohreibung für OiK{CI (Familie) darf man ebenso wenig
in dem Ta lKdvou suchen, wenn schon diese Trichotomie sich in
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man annimmt, dass in diesen drei Stellen bei Demosthenes eine
alte Interpolation vorliege, indem das zur Erklänmg der ursprüng­
lichen J"esart KaI a\JT<)t;; KaI TlX E1<ElVOU beigeschriebene 01 rraibec;;
in den Text eindrang, wären ausreichemleBelege fiIr Abrens'
Auffassung gefunden. Aber zu GUllsten einer unsicheren Hypo­
these wird keiI! Besonnener diese dreimalige Correctur empfehlen 1.

Dass die Rechtsordnung der Athener in der älteren Zeit
ganz ähnlich wie in EHs organisirt war, lässt sich mit voller
Evidenz erweisen. In einer Inschrift CCIA. I 61) ist uns .6pa­
KOVTOe;; vor.me;; m,pl cpovou zum Thei! erhalten, nattirlich nicht in
der ursprtinglichen Gestalt, llonde:rn im WesentlicbBll so, wie
Solon dieses ältere Gesetz dem neuen attischell Landrechte ein­
verleibte: die zur Revision der Gesetze nach der Wiederherstellung
der Demokratie (01. 92, 2) ernannte Commission hat ihre Tllätigkeit
wohl mit der Revision der cpovlKa, welche die wenigsten Schwie­
rigkeiten darbot, begonnen, un.d bereits 01. 92, 4 wurde das re­
vidirte Gesetz der Oeffentlichkeit tibergeben. Materiell werden
Nikomachos und seine Genossen, die wir aUB einer Rede, des

kennen, hier nichts Wesentlichef:l geändert haben, wltlll'entl
er offenbar die alterthttmliche und schon damals nicht recht ver­
ständliche Sprache des Gesetzes möglichst zu beseitigen gesucht
hat. Jedenfalls ist diese Copie ftir die Keimtniss des damals in
Athen gttltigen Rechtes von hervorragender Bedeutung.

Das GeBetz beginnt:
TTPOTOI:AXI:ON

KAIEAM· EK . PONO .. L T ....
KAZEN.6ETOI:SAI:ILEAI:AIT·O·<l>O ., r ..... V
EYI:ANTATOI: . EE<l>ETAI:.6IAAN .....

jenem Gebete fand, s. Demosth. de falB. leg. 71 EUXEer9' ~EWAfJ 'lTOIEiv ao­
-rov Kai l~VO~ Kai OtKfav (abgekürzt bei Aristoph. Thesm. 343 KaKUJt:;
d'lTo9€0'9111 1:oil'T'o'll a\J't'l)'11 Kq;Kfa'll), ebenso in dem Eide vor dem Areopag,
s. Demosth. g. Aristokr. 67 bloME1-ral Ko:r' ~EwAela~ afuoO Kai ltvoUt:;
Kai ollda<; (dabeI' 68 -n'}v ~'lTlopKfav d'lTEVETKaMEVO\; 1:01<; tau'mO 'lTaHJI Kai
TIjI lEVEl).

1 l]ehler <liesel' Art sind nicht selten, sie wiederholen sieh zu­
weilen ganz in gleicher Weise: und wenn die Interpolation sicll in den
Worten des Demosthenes in der Rede g. Aristokr. vorfand, so ist es
nicht auffallend, ibr aucb in der eingelegten Gesetzesstelle zu begegnen,
da dieselbe nicht in urkundlicher Fassung vorliegt, sondern genau nach
den Worten (les Redners restit,uirt ist. Auf der Steinscbrift von 01.
92, 4 fand sich am Schluss auch diese sanctio aber ob hier Kai
mIlbE<; stand oder fehlt.e, lässt sich nicht ermittdn.
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Dass es sich um unfreiwilligen Todtschlag handelt, ist klar 1, aber
das Gesetz konnte unmöglich mit KaI. beginnen, und selbst wenn

man annimmt, der leere Raum Z. 10 und Z. 11 sei ausgefüllt
gewesen, so reicht derselbe doch nimmer aus, um den Begl'iff des
<p6vot; dKOUGlOC;; und die darauf Strafe ;,gemm festzu­
stellen: die Zeit der Landesverweisung ward wohl, wie dies anch
Plato verlangt, nach Massgabe des Falles verschieden bemessen.
Da gleich V. 14 von dcr Rückkehr und d~r Aussöhnung mit den
Verwandten des Ermordeten die Rede ist 2, war es tmmöglich, in
dem knap11en Raum einer Zeile auch nur das Nothwendigate zu­
sammenzufassen. Nimmt man an, dass Dralwl1· wie Plato mit
dem <p6voC;; dKOUGlOt; begann, dann zum EKOUGlOt; überging, so
fehlt links mindestens eine Steinplatte, welche ebenfalls 49 Zeilen

enthielt: die vollständige Ueberschrift vOl1ou reEpi <p6vou repw­

TO<; &Ewv wal' auf beide Steintafeln vertheilt, und links Z. 1-9
war vielleioht das Psephisma vermerkt, welohes 01. 92, 2 die
Revision der Gesetze verfügte. .

Z. 11. 12 ergänze ich:
(6.)lKat:€1V be TOUe;; ßMlAEac;; ah«()w(t) <p6(vou llKOUO'\OU Kal

<p6vov TlVl ßOU)AEUGtlVTl, TaU<;; be €<PETa<;; bltlTv(wvm).
Ist aie Herstellung auch nicht in allen Einzelheiten sicher 3, SO

1 Z. 11 ergänzt Röhler Hermes II 31 Kai MI! (ll]tiIK (1t]pOVOiCl';
K"C(eiVl;) Ti<; -rlVfX q>€UT€lV]. Nur K"CdvlJ ist sioher, -rl<'; -rlva erscheint gauz
un!linttig, q>EuTElV unsieher.

2 Köhler schreibt albeuao'Beu b' Mv lleV 1ta-rI1P Y,i, aber dieser
Infinitiv ware unverständlich, die Elision ist gegen die Weise der Ur­
kunde; ich lese: (bEov O€ aloElcrSm, ÜXV 1tCl"CI1P) f,i, während die Ab­
schrift hei Demosthenes Mv OE aiMaao'Ba! OEI, M.v lJ.€V 1tClTiJp Ubietet.

s At"no<; q>6vou ist hier der, welcher eines Mordes angeklagt ist,
nicht der Anstifter, wie in einem anderen Paragraph des Gesetzes bei
Demosth. g. Aristokr. 37 Mv oe Tl<; TOV dvopmpovov K"C€{Vlj fl alno<; Y,i
q>ovou. cl>ovo<; bedurfte hier unbedingt des Zusatzes aKoucr(oU, wie dies
Wort (ebenso äKWV) in älteren attisehen Inschriften aspirirt wird; in
r, unzweifelhaft verstümmelt aus H, darf man nioht die Partikel l'\
finden; bei solchen Aufzählungen ist KaI üblich, s. Demosth. g. Ari­
stokr. 22. BouAEucravTI schreibe ich, der Stein (ßOU)A€UcrfXvTfX (die Ab­
scln'ift VOll Ross AEUcravTE\, staU TaT); der Fehler des Steinmetzen ist
in (liesem Falle leicht erklärbar, ähnlich findet sich bei Pindar fr.234
Kci'lrplV Oe ßOUA€UOVTl q>ov.ov I(UV(( XPI1 TAdBulJ.ov e!;€up€lv die Variante
ßOUA€UOvTa. Wenn man den AcclIsativ schützen wollte, braucht man
nur vorher ah(l)o(V) zu lesen; allein die Construction mit dem Accu­
sativ ist, soviel ich den Attikern unbekannt; sie finclet sich erst
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ist doch die Bestimmung hinsichtlich der Richter vollkommen
unversehrt auf dem Steine erhalten: das Gesetz bestimmt, die
Könige (01 ßaO'lh€t<;) sollen die Untersl10hung führenr die Epheten

das Urtheil fällen. Dies streitet freilich mit der herrschenden
Vorstellung, wonaoh dem zweiten Archon, dem ßlll:HhEUI;;, die
Voruntersuohung zufiel. Köhler hat daher versuoht diesen Wider­
spruch durch eine Restitution zu beseitigen, die, obwohl sie mehr­
fach Zustimmung gefunden hat, dooh durohaus unannehmbar ist l •

[Die Fortsetzung fehlt.]

Der alte Spruoh &PXI1 b€ TOt ll'"uO'u nlIvTo<;; dUrfte sioh auoh
hier bewähren. Ist der reohte Weg zum Verständniss der Ur­
kunde im Voranstehenden gefunden, so dUl'fte al10h (He weitere
Entzifferung leioht von Statten gehen. Im Folgenden wird fest­

gesetzt, dass, wenn der oberste Beamte und die 'Könige nioht wie

Reohtens ist mit den Zaubel;ern verfalll'en, jeder eine Busse VOll

zehn Minen zahlen soll; nur ist FEKlIO'TOI;; TWV ,.J.111tlno€OVTWV

KlItlUTlIi<;;, woran Ahrens keinen Anstoss nahm, vollkommen un­

verständlioh, aber die Verbesserung J.l~nlTl8E6vTWVK1I8UTlIt<;;

ebenso leioht als sioher 2.

bei Späteren, wie Pseudophokylides 11 <JE llEoC; IlETE'll'EITll blK<X<JO'EI. Ueber
cp6vo<;; UKOUO'IO<;; und ßOUAEUO'l<;; entsohieden bekanntlich die Epheten auf
der Malstätte ~'ll'1 TIetAAaOiu,J.

1 Köhler sohreibt: (ll)u<dZ:etv M TOV<;; ~w;llA.Ea<;; alT(t)W(v) cp6(vou)
f)(pouAeuoEw<;; TOV ald ßaat)AeuaavTa, ohne diese Fassung, welohe für
jeden Kenner des Griechisohen geradezu unverständlich ist, auch nur
mit einem Worte zn rechtfertigen. Dass die Construction des Zeit­
wortes lltK&tEtV ungewöhnlich (abgesehen von zwei oder drei Beispielen)

dass die abstraoten Ausdrücke ahiat cp6vou fi ßouÄEuoew<; dem
Charakter der alten Sprache nicht recht angemessen sind, will ich
nicht nrgiren. Aber der Versuoh, dell Plural TOU<;; PllOtAEUl; uurch dell
Zusatz TOV alel ßll<ftAeuO'llvTCl in. Singular umzuwandeln, ist ein
arger Missgriff. Wenn der Gesetzgeber diese Functionen dem ßl1<H­
Aeu<;; übertrug, hätte er einfach TOV ßaOtA€a oder TOV alel ßaalAeuovTCI
gesagt; mit vollem Recht bemerkt E. Curtius Monatsber. d. Berl. Ac.
1878, 8.288: 'die auf einander folgenden Jahreskönige können unmög­
lich nnter dem Namen ßCUHAEI<;; wie ein Colleginm zusammengefasst
werden', was Lange Die Epheten nnd der Areopag S. 4B vergeblich
zu widerlegen sucht. Nicht minder verständig erinnert Curtius, dass
TOV alel ßaatAeUoavTCI eiu unstatthafter Ausdruck für TOV utEi paol­
AEuovTa sei, wie denn auch Kirohhoff TOU<;; ud ßC<O'IAEuoVTac; in die Ur­
kunde hinein oor[rigirt.] [Das Weitere fehlt.]

2 Nnn entspreohen die Worte ganz genan dem voraustehenden
111 tt j.l.Yl'rngelClv Ta tÜWl<X. Der Fehler PO statt TI0 sehr nahe. An
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Z. 5. 6 bereitet das dreimal wiederkehl'ende Vel'bum ETIEV­
TIOt, ETI€VTIETW, j,tTlVTIOI Schwierigkeiten, welche keiner der weit
auseinandergehenden Erklärungsversuche hebt. loh finde darin
eine synkopirte Form von e.VETIW. Schon frühzeitig war wie
ETIicrTaj,ta.l, BO auoh EVETIW für das Spraohgefilhl der Grieohen
ein einfaches Zeitwort, wie das Augment in T\V€1tE, TIpomlvETIE
(von Apollonius Dyscolus bezeugt und naoh den Spuren der
Hds. im Pindar von mir zuriiokgefilhrt) [beweisen], sowie EVlcrTIOV.
Dabei konnte ein landsohaftlicher Dialekt reoht wohl geradeso wie
in reduplicirtßn Bildungen (jljVOj,tal, TIlmW, ETIEqJVOV) sich die
Unterdrückung des Vocales gestatten 1. Hesiod in den W.u. T.
gebrauoht EVETI€LV sowohl vom Richter, der das Urtheil fällt,
V. 260 oq:>p' UTIOl'lcrJ;] brl/,wu Ul'acrf)UAlUIj; ßUcrlAEwv, o'i AUjpa
VO€QVTE~ dnlJ TI<xpK>..lVWO'l blK<X<;; crKOA1W<;; EVETIOVTElä, als auoh
von den Parteien, welche illre Sache vor Gericht führen, V. 192
btKll Ö' EV XEpcrl, KUt uibw~ OUK €crTa.l· ßAUtjJ€t b' 0 KaKo~ TOV
apElova q:>uJTa IlUf)Ol<1L crKoAwtlä EVETIWV, ETIl Ö' ÖpKOV OIlElTal,
Der Ausdruck, mit dem Urkunde die Thätigkeit des Hella.­
no(likes und der Demiurgen bezeichnet, ETIEIlTI€1V (€IlTI€W) Ta bl­
J(<Xl<X, bedeutet also Recht sprech~n (ius dicere, iudica1'e).

Sehr bestimmt wird ein zwiefaohes geriohtliohes Verfahren
unterschieden. Zunächst wird die Klage bei dem Oberhaullte des
Staates dem hohen Rathe, den ~UO'LA€tC;;, angebracht; diese
Behörde hat den Thatbestand zu ermitteln und überweist naoh
beendigter Voruntersuohung, wenn sie die Klage begründet findet,
die Sache zur endgiiltigen Entsoheidung einem anderen Gericht.s-

der Form ist kein Anstoss zu nehmen; gerade im Pa.rticipium vollzieht
sich vielfach der Uebergang von der alten zu der FlexionR­
weise, wie etlJv und ItlJv beweisen; ich habe dl.he!' auch bei den aeoU­
sohen Lyrikern oontrahirte Formen gegen Aenderungen in Schutz ge­
nommen, s, zur Sappho fr. 5, 4 (3 A.), doch bei der sohwankenden
Ueberlieferung (vgL z. B. Hesiod Op. 880) dal'! man keine strenge Con­
sequenz verlangen; bei Theokrit 28, ahabe ich in der Anth. Lyr. eEpCf~tCfa

vorgezogen, was später anch Ahrens (philoL Bd. 36) empfohlen hat.
1 Buttmal1l1 nahm an, dass aus ETTW zunäohst EMTTW, dann

durch Vocaleinfiignng EVE1tW entstanden sei. Allein gegen diese Auf­
fassung streitet das altlateinisohe stammverwandte insece, Die arg
verderbte Stelle des Cato bei Gellius XVIII 9, 1 lautete wohl ursprüng­
lich: sed si oml1ia dolo feoit, omnia. avaritia.e atque pecuniae causa fecit,
eiusmoai scelera nefOJl'ia, quae neque fando auilivilllUS, (nellue insecenda
8"lIt, (eait, eum) 8t'ppliciul'n p1'O factis aare oportet.
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hofe 1. Auch in Elis mag es verschiedene Gerichtshöfe gegeben
haben: in den Fällen, auf welche sich die Urkunde bezieht, fii.11en,
der Hellanodikes und die Demiurgen das Urtheil l\ Die Gerichts­
verfassung ist also in Elis wesentlich die gleiche wie die uns
hinreichend bekannte attisohe, wo auch der lXPXwv ßllalAEu~ nur
die Voruntersuchung fUhrt, wällrend die einzelnen Fälle von den
versohiedenen Gerichtshöfen entschieden werden. Jetzt versteht
man auch, warum vom Hellanodikes und von den Demiurgen das
Compositulll e1TelJ1tEW gebrauoht wird s; ihre Thätigkeit tritt eben
eIst ein, nachdem die rrpObU<:llalll der ßllmAEtt; beendet ist; ganz
oorreot heisst es dagegen im letzten Gliede des Satzes ,.111V1T'IJ,
wo IJIi1Tev1Tg durohaus ungehörig sein würde. Ebenso wird auoh
durch TlXAAll b1Kllla e1TEIJ1TElV die :Beziehung auf die Vorunter­
suchung (Ta b1Kmll emneevm) dtmtlich markirt ,;,

1 Ein richterliches Urtheil hat der hohe Rath nioht zu fällen;
ihm steht nur die TCpolmmaia (uvaKpl<Hc,;) zu, und dieses Geschäft be­
zeiobnet die Urkunde durch €lfITl6EVtll Ta O\Kalu. In alter Zeit stand
natiirlioh auch in Elis dem Könige und seinem Gerichte der Blutbanu
aussohliesslich zu, bis die fortschreitende demokratische Entwickelung
hier wie anderwärts die richterliche Gewalt ihnen entzog. Uebrigens
bestand noch in der Zeit des Pausanias diese Behörde unter dem Namen
paoiAoat, offenbar aber waren ihr nur priesterliche Functionen verblieben,
s. Pausanias VI 20, 1.

2 Der Hellanodikes wird den Vorsitz im Gericht gehabt haben;
auf ihn allein bezieht sich wohl auch die Androhung einer zweifachen
Busse (also zwanzig Minen) für den Fall, dass er seine Schuldigkeit nicht
thut: wenn er nach Ablauf seines Amtes Rechenschaft ablegt, soll
darüber entschieden werden. Kirchhoff nimmt an, demnach habe es
nur einen Bellanodikes gegeben, und sucht darnach die Zeit der Ur­
kunde zu bestimmen: allein der Singular kann auch den Vorsitzenden
des Collegiums bezeichnen, der wie üblich als Eponymos zu betrachten
ist (vgl. die Urkunde für Damokrates: <mo 'EAoAoavolltKav TWV m,{:ll

AlOXUAOV) und in diesen Fällen dem Gerichtshofe präsidirte.
3 'E1tEVrnEIV (mir nur als Variante einer geringen Bdsch. Soph.

Oed. CoI. 209 bekannt) kommt sonst nicht vor, ist aber durch das
€1flam€lv geniigend geschlitzt. Andere Composita sind UTCEV­

V€1TEl\I, rrpO€VVEm"tv, TCPOCf€VVETCEIV.

,L Ahrens nimmt an, der Bellanodikcs werde angewiesen, die
vorher erwähnte Busse einzutreiben, die Demiurgen hätten dafür zu
sorgen, dass der des Kct91€P€U€lV zur Reohensohaft gezogen
würde, WltS ja bereits die PUCitA€'ic,; gethan hatten. Auch kann die
Urkunde unmöglich zwei durchaus verschiedene Fälle in einem Satze
verbinden, noch viel weniger diese versohiedene Thätigkeit mit dem-
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In dem folgenden Satze Z. 8. 9 muss es gerechten Anstoss
erregen, dass die voranstehende Bedingung al ... l/-llXO"KOl nach­
träglich durch einen neuen Bedingungssatz al .FEIZ:W~ l/-laO"Kol
beschränkt wird, während es doch 130 einfach war, den Zusatz
.FEIZ:WC; gleich dem ersten Condicionalsatze einzufügen. Und wenn
unmittelbar darauf der Schreiber der Phratria gleichfalls in eine
Busse verurtheilt wird, ohne jede Angabe eines Grundes, so ver­
misst man durchaus jene Schärfe und Bestimmtheit, welche all~

Zeit eine verständige Gesetzgebung kennzeichnet. Dies~ lästige
Weitschweifigkeit wie andererseits die empfindliche Liicke hat je­
doch nicht das Ungeschick des Concipienten verschuldet, wie die
Ausleger annehmen 1, sondern man braucht nur den zweiten Bedin­
gungssatz abzulösen und mit dem Folgenden - zu verbinden, so
verschwindet dieser Anstoss 2. Aber nicht geringe Schwierig­
keiten bereitet das zweimal vorkommende l/-laO"KOl. Wenn sich
auch die ungewöhnliche Form rechtfertigen lässt, so versteht
man nicht, wie der Richter den Angeklagten geisseIn (oder wenn
man will, schlagen) darf, da er weder den Dienst des Büttels
versieht, noch sich zu thätlicher Misshandlung hinreissen lassen
darf. Bücheler versteht dagegen die Worte von dem Kläger;
allein dass dieser, nachdem er die Sache vor Gericht anhängig
gemacht hat, sich persönlich vergreift, ist eine masslose Unge­
biihr, für die eine Busse von zehn Minen viel zu gering sein wiirde.
Biicheler meint, in Elis 'ierde die Geissel das iibliche Strafmittel
gegen das Unwesen der Zauberei gewesen sein, wie in Rom der
Prügel gegen occentantes s. Allein die griechische Volkssitte

selben Ausdrucke bezeichnen. Endlich wenn der Hellanodikes die Busse
von den Königen eintreiben soll und, falls er dieser Verpflichtung nicht
nachkommt, mit doppelter Busse bedroht würde, so bedürfte es noch
einer weiteren Instanz, um diese Busse einzutreiben.

1 Die Versuche von Ahrens und Bücheler, das Vermisste im Ge­
danken zu ergänzen, sind unstatthaft.

2 Man darf nicht etwa den vermissten Bedingungssatz in der
letzten Zeile 9 suchen; abgesehen davon, dass die Ergänzung (ai) ~!1i

statt .. 1\1 eine zweifache Aendernng erfordert, würde die Schwierigkeit
mit den Worten ai F€I1:W<; Il-la<JKol nicht entfernt werden.

S Diese Vergleichung ist nicht recht zutreffend, denn Horaz Ep.
II 1, 152 spricht von persönlichen Angriffen, welche sich in alter Zeit
das Possenspiel erlaubte, gegen welche das Landrecht Schut3 gewährte,
indem es Öffentliche Beschimpfnng und Pasquille (occentare, cannen
malum condcre) verpönte, vgl. Hor. Sat. II 1, 86 (solventur bis sex ta­
b-ulae llach meiner Verbesserung). Der Gesetzgeber wird sich in diesem
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unterscheidet sich sehr wesentlich von der römischen: während
im älteren römisohen Strafreoht das verberare im ausgedehntesten
Masse in Anwendung kommt, kennt das grieohische ~eoht, so

viel ich weiss, keine körperliche Züchtigung, die den freien Mann
entehren würde; nur als diseiplinarische Masl:lregel, wo es galt,
eine Ungebühr auf frischer That zu ahnden, kommt dieselbe vor 1.

W e~n Plato diese Züchtigung empfiehlt (z. B. wenn ein Verkäufer
leichtsinnig sehwört, wenn Kinder die den Eltern sehuldige
Pietät aUBSet Aeht wenn einer freche oder unziemliche
Reden fUhrt), so ist es bei ihm sohwierig, ältere volksmässige
Bräuohe und theoretische Neuerungen zu scheiden. Wenn 80 das
iJ.uil1KOl der Urkunde keine annehmbare Erldärung zulässt, bleibt
nur die Annahme eines Sohreib~ oder Lesefehlets übrig; ich ver­
bessere IHa,I1K01, die aeolische Form flir t"&111<01 2• Das Me­
dium tMl1l<O~<X1 ist allgemein gebräuchlich, im Aetivum sind nur
primitive Formen naohweisbar, wie vom Praesens lAllet ('lAuel),
<I Mwv, VOm Perf. I tMKW, t"tlK011.ll, vom Perf. II tA<XWC;; und

]'a.lle mit verbera begnügt haben; fustuarium· suppUciutll ist ein ungc­
nauer Ausdruck des Soholiasten, denn dies wtirde naoh der Analogie
der militltl'isohen Vergehen Todesstrafe bezeiohnen. Weit härter war
offenbar die Strafe wegen Zauberei; in der .Sacbe des C. lfurius, der
a.nlitellJa~rt war, die Felder seiner Naohbarn durch magische Künste zu
sohädigen, entschieden die Tributcomitien (Plin. H. N. XVIII 41), über
Beleidigungen auf der Bühne ein iudero (ad Berenn. II 20). Die Klage
gegen den, q!!i ff'uges incantavit, war auf eine Kapitalstrafe gerichtet,
nach Cicero bei Augustin. da oiv. dei VIII 19 8!!pplicium. (d. h. SUII!­

lIlUII! s.) constitutulIl. Und nicht milder wird man gegen die verfahren
sein, welohe durch Zauberlieder und Leben und Gesundheit an·
derer sehädigten; dass dieXn Tafeln auch dieses Verbrechen berück­
siohtigten, bezeugt Plinius H. N. XXVIII 17 (qui malu?I! carm/l1l iman­
tavit). Ueber die spätere Zeit vgl. Paullus sent. V 23, 15: qui Sa6'1la
impia nocturnave, ut qmm obcantarlmt, ileflgm'ent, obligan!.nt, fecerint fa­
cienda'llll CI!raverint, aut cruci 8uffluuntur aut bestiis obiiciuntur..

1 Daher bei Kampfspielen und anderen Festen die paßboqJopOl
nicht fehlen durften. Der Spartaner Liobs entging dieser wohlver­
dienten Strafe nicht; in Olympia E.v T4J dTWV! ön:o TWV papbouxwv
n:i\TJrdo; ~i\aßEv, Thucyd. V 50. In dem zuohtlosen I{erkyra wäre wobl
die Geissei sehr am Platz gewesen, aber was dariiber beriohtet wird,
haben wohl die Grammatiker nut' aus Aristoteles gesohlossen. Die
Geisselullg der qJllPIl(1l(Q{ (Siihuopfer) war eine religiöse Ceremouie.

2 Die Aeolier n,i\llO';; für ii\o,o.;;, s. Herodiau II 524 (wo
I!AAaoo; verworfen wird) 548 und ai\afh für €tAue! oder iAllfh, Herod.
II 499. 605.
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lÄllFtUt;;. .Ahrens hat ZlKmov riohtig als Pal·tioip gefasst 1, nur
durfte er es nicht (ler falsohen Lesart t/lu<JJ(Ot zu Liebe duroh
KoMZwv,erklären; es bedeutet hier riehten, ein Urtheil fällen,
und der Satz: al L(l1) n~ TOV atna9E:vm ZlKalWV lÄM<JKOl, tv
Tt'il L€Ka./lva.lm K' EVEXO(tt)o "erhängt über den Richter, der dem
.Angeklagten gegenüber Milde zeigt, eine Busse von zehn Minen.
Der Richter soll die gerade Linie (EueEia biKl1) streng festhalten ;
er verletzt seine Pflicht ebenso, wenn er sich im Zorn hinreissen,
wie vom Mitleid überwältigen lässt. Dass die Urkunde nur die
allzugrosse Nachaicht verpönt, erklärt sieh aus den Erfahrungen,
die man nach dieser Seite hin in der jüngsten Zeit gemacht hatte.

Der näehste Satz lautet: at FEtZW~ lAAUO"lWt, Kat 1ta:rplt'is
Ö TPOq>ElJll; Ta.UTU KU rrU<JKOl. Riehtig liest.Ahrens munI, nicht
'raum; ebenso fasst er mX<JKOt als dialektische'Form statt mX<JX0l2.
FEtZwS ist Subjeet des Satzes, kann daher nicht so viel als mit
.Absicht, mit Bewusstsein (EKtUV EK rrpovoiw;;) bedeuten, son­
dern ist der Richter, der ein Urtheil fallt s, welcher eben TOV ul­
na.e€VTU tlKa.tWV genannt wurde. 'Ibulm (Elbuim) d. h. die
Wissenden, also ElMTES, Messen in den Gesetzen Drakon's
und 8010n's die Zeugen vor Gericht 4. Diese Bedeutung passt
nicht hieher, allein Heayoh hat nooh eine andere Erklärung er­
halten: Ol. Tae;; q>OVtKaS .MKa.C;; KpivoV'rEe;;; nioht in Athen, sondern
anderwärts nannte man die, welche den Blutbann austibten, Ibuim;
dem entspricht genau der ."EtZWt;; der Urkunde 6. Wie in Athen

1 l{irchhoff liest TO" alTla9€VTet Zum[wv, was Bücheler billigt.
Z Jedoch seine Ansicht, nd<rxw sei aus mi6crl\:w entstanden, ist

ebenso unzutreffend wie Curtius' Hypothese eines ursprünglichen miv­
GKW. Vielmehr TIA01W zuGrunde, das 1 in ähnlichen
Fällen abwechselnd in T, K odor Xüber.

S Man konnte aucb F€IZ6c; [sagen]; analoge Bildungen sind <p€IMe;
und iMc;, eigentlich sebend, dann das Auge: daber man wohl auch
[boe; betonte (Hesych. {OOl und iMc;' o<p9aAlloc;, olllla. schwankt). Das
Adj. douAic; gebrA.ucht Kallimachus, Hesych hat iMA€Ullet' CJlPO"l1GlV.

4 Schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges klang das Wort
den Athenern fremdartig, war zur yAwGG(1 geworden, s. Aristoph.
Daeta1. .fr. 1. Auch bei uns nannte man ehemals die Zeugen unter an­
derm auch Wissende, s. Grimm Deutsche Rechtsalterthümer S. 785.

6 Dass Zeugen und Richter mit demselben Ausdrucke bezeichnet
werden, ist nicl1t A.uffalJend. Der Zeuge weiss die Wahrheit dessen,
was er aussagt, der Richter, der das Urtheil fällt, 'spricht aus, was er
als Recht erkennt; daher wird dö€vttt auch von Beschlüssen beratheu­
der Behörden gebraucht, so in der Inschrift von Halikarnass [IGA. 500]
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Genossen der Phratria als Reehfsbeistände des Klägers vor dem
Blutgeriohte ersoheinen, so vertritt in Elis der Sohreiher der
Phratria (also wohl meist ein reohtskuudiger Mann) das Recht
der Gemeinsohaft: er war wohl befugt, wenn das Gericht zur
Naohsicht rur den Angeklagten hinneigte, Einspruch zu erheben;
unterlässt e1' dies, so soll er die gleiche Busse zahlen, wie der

. allzu naohsiohtige Riohter I. Dass man den Riohter wegen seiner
Abstimmung zur Verantwortung zieht, ist tadelnswerth, aber nicht
auffalleml bei einem Gesetze, was siohtlioh unter dem Einflusse
einer gewaltigen Aufregung erlassen wurde. In Athen hat die
Volksversammlung nieht selten durch specielle Vorschl'iften die
UnabMngigkeit der Riohter besohränkt.

Den Schlusssatz Z. 9 ergänze ioh (Te)lv (1<' &.V)KEO(lT)O

(rri)vaE \apo<;; 'OXuvrrlq.. Alu:ens hat nlvaE (die Copie .. XaE)
gefunden 2. Das Adverbium T€i:V ist deutlich erkennbar in zwei
alten Epigrammen zu Theben bei Herodot V 60. 61, wo man
irriger Weise Tdv d. i. (JOt liest; im dorisohen Dialekt hat sioh
das Compositum T€lvtlE ('reib€.) erhalten, zu Gnmde liegt Toi
(dieses Adverbium habe ich in der älteren Inschl'ift von Olympia
hergestellt, s. oben S. 528, A. 1); dieser Lautweohsel ist nicht

so wird OIKOl zu OIK€l, buoiv zu bu€lv; die lesbisohen
Aeolier sagten Toibe, die Kyprier IV Tuiv (oder 1'u'iv). Aehnlich
ist im Partioip Perfecti die Endung u'ia auf altes ola zurückzu­
führen; dialektisuh findet sich auch e.la.

[Theodor Berglt.]

Z. 20 ö, T(l ö') i'iv o[ I-lVtll!o(V€<; €)ibEwow, TOUTO KCtpnpöv €ivCtl: rITvw­

I1K€IV und 0ICtTITVWI1KElV (erkennen) wird gleiehmässig VOll berathenden
wie riohterliohen Versammlnngen gebraucht. Ueberhaupt fliessen, wie
Grimm a. a. Q. treffend bemerkt, im Alterthum die Verriehtnngen der
Urtll{~iler, Zeugen und Eideshelfer vielfach in einander.

1 Bei Plato findet sich mehrfach die Bestimmung, dass einer, der
nicht einsohreitet, wo er dazu berufen ist, selbst zur Rechensohaft ge­
zogen wird, z. B. Leg. XI 917 0 D.

2 Ahrens schreibt (dK)IV(rl'd) K' lfo(l) Ö TC{val:.




